
 
 

 
 

 

C. 5 

Rechte der Aktionäre 
 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz (2) AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von 500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Absatz (2) AktG verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass 

sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten; bei der Berechnung der vorgenannten 90-Tage-Frist ist der Tag des Zugangs des 

Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen. Jedem neuen Gegenstand muss eine 

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu 

richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der 

Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am  

 

Sonntag, dem 8. Februar 2026, bis 24:00 Uhr 

 

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse: 

 

BRAIN Biotech AG 

Vorstand 

Darmstädter Straße 34 -36 

64673 Zwingenberg 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz (1), 127 AktG 

 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Vorstands und/oder des 

Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsräten und Abschlussprüfern übersenden. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Absatz (1) AktG 

Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.brain-biotech-

group.com/de/investoren/hauptversammlung zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer 

Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung 

und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am  

 

Dienstag, dem 24. Februar 2026, bis 24:00 Uhr  

 

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse: 

 

BRAIN Biotech AG 

c/o HCE Consult AG 

Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22-24 

10785 Berlin 

E-Mail: antraege@hce.consult.de 

 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl 

der Abschlussprüfer gelten die vorstehenden Regelungen gemäß § 127 AktG sinngemäß. 

Wahlvorschläge von Aktionären müssen jedoch nicht begründet werden. Von einer Veröffentlichung 



 
 

 
 

 

eines Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Absatz (2) AktG genannten 

Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags (oder eines 

Wahlvorschlags, wenn dieser begründet wird) muss seitens der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht 

werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Eine Veröffentlichung von 

Wahlvorschlägen von Aktionären kann außer in den in § 126 Absatz (2) AktG genannten Fällen auch 

dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des 

vorgeschlagenen Kandidaten und die in § 125 Absatz (1) Satz 5 AktG aufgeführten Angaben enthält. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 

Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann 

Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden 

Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der 

Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 

bleibt unberührt. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz (1) AktG 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz (1) AktG auf ein in der Hauptversammlung gestelltes Verlangen 

in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 

soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung zum Tagesordnungspunkt 

1 auch der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden. Von der Beantwortung 

einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz (3) AktG genannten Gründen absehen, 

etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der 

Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. 

Gemäß § 20 Absatz (2) der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der 

Aktionäre zeitlich angemessen beschränken und den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, 

der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie eines einzelnen Frage- und 

Redebeitrags angemessen festsetzen.  

 

Erläuterungen und Informationen auf der Webseite der Gesellschaft 

 

Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung gemäß § 124a AktG auf der Webseite 

der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

zugänglich. 

 


